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Grußworte zur 2. Auflage der relevanten Regelwerke für Rc-Baustoffe (September 2006) 
 

Qualitätsgeprüfte Recycling-Baustoffe für Baden-Wür ttemberg 
 

                  
 

Bundesweit fallen jährlich etwa 70 Millionen 
Tonnen Bauschutt und Straßenaufbruch an. 
Dies entspricht einem Schüttkegel mit einem 
Kilometer Durchmesser und der Höhe des Ul-
mer Münsters. Baden-Württemberg ist im Bun-
deskonzept überproportional mit dabei. Wir re-
präsentieren ca. 10 % dieser Menge. Bei einem 
konsequenten Flächenrecycling, wie es das Um-
weltministerium Baden-Württemberg mit seinen 
Bündnispartnern bei der „Aktion Flächengewin-
nung“ verfolgt, ist durch Rückbau und Umnut-
zung von Gebäuden und Grundstücken mit ei-
nem Anstieg dieser Abfallmengen zu rechnen.  
 
Daher ist das Baustoff-Recycling von großer 
Bedeutung. Die Basis bildet des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz, wonach angefallene 
Abfälle prioritär zu verwerten sind. Die Forde-
rung nach Bauabfallrecycling ist auch im Lan-
desentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 
als Grundsatz formuliert. Darüber hinaus fordert 
der Umweltplan meines Hauses ein verwer-
tungsorientiertes Vorgehen bei Abbruchmaß-
nahmen. Dass der hohe Stellenwert des Recyc-
lings nicht nur seitens der Landesregierung so 
eingeschätzt wird, zeigt sich auch auf der EU-
Ebene: Dort wird derzeit eine thematische Stra-
tegie für Abfallvermeidung und -recycling im 
Rahmen des 6. Umweltaktionsprogramm disku-
tiert. 
 
Voraussetzung für die Verwertung ist aber, dass 
die Recycling-Materialien qualitativ hochwertig 
sind. Die hierfür von allen Betrieben einzuhal-
tenden Anforderungen an Recycling-Baustoffe 
sind in dem Erlass vom 13.04.2004 festgelegt. 
 
Zur Qualitätskontrolle ist bereits am 11. Oktober 
2004 das Qualitätssicherungssystem Recycling-
Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB) ge-
gründet worden. Dieses Qualitätssicherungssys-

tem, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit 
uns formuliert worden sind, ist als Gütegemein-
schaft vom Umweltministerium anerkannt wor-
den und ermöglicht - bei konsequenter Einhal-
tung der Anforderungen des Erlasses – den 
Produktstatus für Recycling-Baustoffe. Mit den 
Anzeichen dafür, dass seit Gründung des QRB 
eine deutliche Qualitätssteigerung bei den Re-
cycling-Baustoffen erreicht werden konnte, ist 
ein wesentliches Anforderungsziel für einen 
umweltgerechten Baustoff erreicht worden.  
 
Der QRB zeigt, dass sich Eigenverantwortung 
der Wirtschaft und staatliches Handeln ergänzen 
können. Das Qualitätssicherungssystem ist ein 
Beispiel dafür, dass die Selbstverpflichtung der 
Recycling-Baustoff-Branche innerhalb der staat-
lich vorgegebenen Rahmenbedingungen sehr 
gut funktioniert. Wir haben daher mit Erlass vom 
6.7.2006 flankierend die für Baumaßnahmen 
zuständigen Landesbehörden, also insbesonde-
re die Straßenbauverwaltung und die Hochbau-
verwaltung, sowie Kommunen dazu angehalten, 
bei der Vergabe von Materiallieferungen Recyc-
ling-Baustoffe gleichberechtigt zu natürlichen 
Rohstoffen zuzulassen. Dies setzt wiederum 
voraus, dass die Materialien qualitativ hochwer-
tig sind und der QRB ist ein Garant hierfür. 
 
Es ist ein äußerst positives Signal, dass sich seit 
der QRB-Gründung bereits über 65 Betriebe in 
einem Qualitätszirkel zusammengeschlossen 
haben. Dies ist eine lobenswerte organisatori-
sche Leistung. Natürlich muss es unser Ziel 
sein, dass die Zahl der Betriebe, die sich einem 
Qualitätssystem unterwerfen, noch größer wird. 
Von daher kann ich nur alle Recyclingunterneh-
men dazu auffordern und ermuntern, sich einer 
organisierten Umweltverträglichkeits- und Quali-
tätskontrolle, wie es im QRB geschieht, anzu-
schließen. Dass wir hierbei auf dem richtigen 
Weg sind, zeigen auch die QRB-
Kooperationspartner, wie beispielsweise der 
NABU, die LUBW, der Landkreis-, Gemeinde- 
und Städtetag und viele mehr. Als erfolgreiches 
Kooperationsmodell zwischen Wirtschaft und 
Landesregierung wünsche ich dem QRB weiter-
hin viel Erfolg. 

  
 Umweltministerin des Landes 
 Baden-Württemberg 
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Grußworte zur 1. Auflage der relevanten Regelwerke für Rc-Baustoffe (Oktober 2005) 
 

LÖSUNGSWEG statt SONDERWEG für Baden-Württemberg 
 
“Erarbeitung eines praxistauglichen Regelwerks, 
mit dem das Baustoffrecycling im mindestens 
bisherigen Umfang gewährleistet wird“ – so lau-
tete der Auftrag von Umweltminister Ulrich Mül-
ler an einen von ihm eingesetzten Arbeitskreis, 
als der ISTE mit Unterstützung des BV Gips im 
Mai 2002 wegen der zu befürchtenden massiven 

Gefährdung vieler Recyclingbetriebe an das 
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg (UVM) herantrat. Im Arbeitskreis 
waren Vertreter des UVM, des Wirtschaftsminis-
teriums und des ISTE mit Unterstützung des BV 
Gips fast zwei Jahre unter der Leitung von Peter 
Dihlmann (UVM) tätig.  

 
 
Ursache der vom 
ISTE vorgetrage-
nen Befürchtung 
waren (und sind!) 
von der Länderar-
beitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) 
geforderte Grenz-
wertregelungen, die 
neben den Recyc-
lingbaustoffen 
selbst Primärroh-
stoffe sowie Beton 
als ’umweltgefähr-
dend’ diskriminie-
ren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Während z.B. Mi-
neralwasser mit 
Sulfatgehalten von 
über 1000 mg/l als 
Heilwasser konsu-
miert wird, ist für 
den uneinge-
schränkten Einsatz 
von Baustoffen 
nach Ansicht ver-
schiedener Um-
weltbehörden allen-
falls ein Sulfatge-
halt im Eluat von 20 
mg/l (!) akzeptabel. 

Solch ein Grenzwert würde 80 bis 90 % des in 
Baden-Württemberg erzeugten Baustoffrecyc-
lingmaterials von einer Z1.1-Verwertung aus-
schließen. 
 
Unverkennbar wird hier ohne Abwägung anderer 
Belange ausschließlich dem vorsorgenden 
Grundwasserschutz Rechnung getragen. Statt 
den Grundgedanken des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes mit Abfallvermeidung und 
Abfallverwertung bestmöglich zu stützen, wird 
die Variante „Deponierung“ mittels überzogener 
Grenzwerte sowie unnötiger Verschärfungen 
von EU-Vorgaben und überdies auf Grundlage 
fragwürdiger wissenschaftlicher Analysenme-
thoden gefordert.  
 
Um so mehr ist positiv festzustellen, dass Ba-
den-Württemberg einen pragmatischen Lö-
sungsweg gefunden hat. Der vom Arbeitskreis 
erarbeitete Erlass bezieht andere wichtige As-
pekte abwägend in die Grenzwertfindung ein: 
EU-Vorgaben, TR LAGA Bauschutt (1997), TR 
LAGA Boden (Entwurf 2004), eine behördliche 
Erhebung sowie eine Probenahme- und Analy-
sekampagne der Landesanstalt für Umwelt-
schutz Baden-Württemberg im Jahr 2003. 
 

Neben praktikablen Werten ermöglicht der Er-
lass die Anerkennung von Recyclingbaustoffen 
als Produkt! Die juristische Prüfung durch Tho-
mas Reinhardt (UVM) ergab, dass für Recycling-
Baustoffe der Klasse Z 1.1 – bei Erfüllung be-
stimmter Bedingungen – der Produktstatus ge-
geben ist. 
 
Nunmehr ist die baden-württembergische Bau-
stoffrecyclingbranche mit der Umsetzung dieses 
Erlasses gefordert, eine industrieseitige Um-
weltqualitätssicherung aufzubauen und qualitativ 
hochwertige Recyclingbaustoffprodukte anzubie-
ten. Jetzt liegt es in der Hand der Recyclingin-
dustrie, mit diesem Lösungsweg unser lang 
verfolgtes Ziel – Produkt statt Abfall – zu reali-
sieren.  
 
Viel Erfolg wünscht Ihnen die 
Fachgruppe Recycling-Baustoffe und Boden 
im Industrieverband Steine und Erden 
Baden-Württemberg e. V. (ISTE)  

ISTE-Verhandlungsteam (v.l.):  Thomas Beißwenger, Präsident Dr. 
Rolf Mohr, Fachgruppenvorsitzender Klaus Rinderspacher, Christa 
Szenkler und stellv. Fachgruppenvorsitzender Arnold Magagna 
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 Berücksichtigung von Recyclingbaustoffen bei der Ve rgabe von Bauleistungen  

 

 
 

 

 

Das ehemalige Ministerium für Umwelt und Verkehr hat mit Schreiben vom 

13.04.2004, Az.: 25-8982.31/37, die vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-

recyclingmaterial eingeführt. Aus gegebenem Anlass wird im Einvernehmen mit dem 

Innenministerium, dem Finanzministerium und dem Ministerium für Ernährung und 

Ländlichen Raum darauf hingewiesen, dass nach diesem Erlass von Bauleistungen in 

der Regel produktneutral auszuschreiben sind. Dies bedeutet, dass Baustoffrecyc-

lingmaterial, das nach den Maßgaben des vorgenannten Erlasses  überwacht wird, 

von der Lieferung oder Leistung grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden darf, 

wenn gleichzeitig eventuelle technischen Anforderungen an das Material sowie die 

vergaberechtlichen Bedingungen erfüllt sind. 

 

Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Recycling-Baustoffe handelt, die Produktstatus 

aufweisen. Das Material ist dann kein Abfall zur Verwertung, sondern bereits frei han-

delbares Produkt. Die Aufwertung in den Produktstatus ist an folgende Vorausset-

zungen geknüpft: 

 

- die Recyclingbaustoffe haben einen positiven Marktwert, 

- die Eigenschaften der Recycling-Baustoffe sind mit den Eigenschaften der 

zu substituierenden Primärrohstoffe vergleichbar, 

 
UMWELTMINISTERIUM 
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- die Recyclingbaustoffe werden in einem Betrieb hergestellt, der einer Güte-

gemeinschaft angehört,   

- die hergestellten Recyclingbaustoffe halten die in Tabelle 1 des Erlasses 

vom 13. 04.04 genannten Zuordnungswerte zuverlässig ein, 

- die Recyclingbaustoffe werden ebenso wie Primärbaustoffe ordnungsge-

mäß deklariert, was bedeutet, dass durch Materialspezifikation der jeweilige 

Anwendungsbereich genau zu bestimmen ist.    

 

Zum Produkt aufgewertetes Baustoffrecyclingmaterial können nur solche Betriebe 

vermarkten, die ein Qualitätssicherungssystem mit Güteüberwachung (inkl. Eig-

nungsnachweis, Eigen- und Fremdüberwachung) eingerichtet haben und sich einer 

entsprechenden Gütegemeinschaft angeschlossen haben. In Baden-Württemberg 

existiert bisher als solche Gütegemeinschaft das QRB-Qualitätssicherungssystem 

Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e. V., Ostfildern.  

 

Rechtsgrundlage für die Verwendung von Recycling-Baustoffen ist § 5 Abs. 2 LAbfG. 

Danach sind die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise und die sons-

tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

gen des öffentlichen Rechts gehalten, bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien, 

Ge- und Verbrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen sowie bei der 

Gestaltung von Arbeitsabläufen u. a. Erzeugnissen, die aus Abfällen hergestellt sind, 

den Vorzug zu geben, sofern diese für den vorgesehenen Verwendungszweck geeig-

net sind, dadurch keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen und keine anderen 

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

 

Es wird gebeten, auf der Grundlage der obigen Ausführungen Ausschreibungen 

grundsätzlich neutral abzufassen, so dass sowohl der Einsatz rohstofflich gewonne-

ner Materialien als auch der Einsatz von Baustoffrecyclingmaterialien möglich ist.  

 

gez. Dr. Rittmann 

Ministerialdirigent 
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Landesanstalt für Umweltschutz 
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Untere Abfallrechtsbehörden 
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- gem. Verteiler - 
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1. Allgemeines  

Die folgenden Hinweise zur Verwertung von Baustoffrecyclingmaterial in Baden-

Württemberg gelten vorerst bis zum 31.12.2006 (bei PAK bis zum 31.12.2005, vgl. unten 

die Anmerkungen bei Nr. 9). Danach sind strengere Werte festzulegen, sofern nicht die in 

der Überarbeitung befindlichen "Technischen Regeln“ der LAGA oder ein anderes Regel-

werk (z. B. des Bundes) abweichende Termine bzw. abweichende Werte vorgeben. 

 

2. Anwendungsbereich  + s. UVM-Vermerk vom 12.10.2004  

Die folgenden Hinweise zur Verwertung von Baustoffrecyclingmaterial richten sich an die 

Erzeuger mineralischer Bau- und Abbruchabfälle, an die Produzenten, Lieferanten und 

Verwender mineralischer Recycling-Baustoffe sowie an die mit der Überwachung minerali-

scher Recycling-Baustoffe befassten Einrichtungen.  

Es gelten weiter  

·  die VwV des UVM vom 6.11.98, GABl. S. 716, für die Verwendung von aufbereite-

tem Straßenaufbruch und Bauschutt im Straßenbau,  

·  die VwV des UVM vom 04.11.99, GABl. S. 690, für die Wiederverwendung von 

Ausbauasphalt im Straßenbau und 

·  die VwV des UVM vom 26.10.2000, GABl. S. 431, für die Verwertung von teerhalti-

gem Straßenaufbruch im Straßenbau.  

Der Anwendungsbereich dieser Hinweise erstreckt sich auf die Verwertung folgender als 

Recyclingbaustoffe bezeichneten Materialien: 

·  Durch Brechen, Klassieren, Sieben aufbereiteter Bauschutt,  

·  unaufbereiteter Bauschutt, sofern er sich für bautechnische Zwecke auch ohne 

Aufbereitung eignet,  

·  hydraulisch gebundener Straßenaufbruch, 

·  natürliche Gesteinskörnungen, Natur- und Betonwerksteine, die gemeinsam mit 

Bauschutt in Baustoff-Recyclinganlangen aufbereitet werden, 

·  bitumenhaltiger Straßenaufbruch, sofern die Wiederverwendung nicht als Asphalt-

granulat in Trag-, Deck-, Binder- und Tragdeckschichten aus Asphalt erfolgt.  
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Der Anwendungsbereich dieser Hinweise erstreckt sich jedoch nicht  auf 

·  die Verwertung von Bodenaushubmaterial, 

·  bautechnische Qualitätsanforderungen (diese werden über die entsprechenden 

technischen Regelwerke festgelegt), 

·  die Verfüllung von Brüchen und Abgrabungen,  

·  die Verwendung von aufbereitetem Straßenaufbruch und Bauschutt im Straßenbau 

nach der VwV des UVM vom 6.11.98; GABl. S. 716, 

·  die Wiederverwendung von Ausbauasphalt im Straßenbau in Trag-, Deck-,     Bin-

der- und Tragdeckschichten aus Asphalt nach der VwV des UVM vom 04.11.99; 

GABl. S. 690, 

·  die Verwertung von teerhaltigem Straßenaufbruch im Straßenbau nach der VwV 

des UVM vom 26.10.2000, GABl; S. 431, 

·  in Nr. 4 nicht aufgeführte Abfallschlüssel, 

·  Düngung und Bodenverbesserung, 

·  Bauprodukte im Geltungsbereich der Landesbauordnung.  

 

3. Abgrenzungskriterien "Abfall – Produkt" 

Recyclingbaustoffe können als Produkte eingestuft werden, wenn sie folgende  

Voraussetzungen erfüllen und eine Güteüberwachung stattfindet: 

·  Die Recycling-Baustoffe haben einen positiven Marktwert, 

·  die Eigenschaften der Recycling-Baustoffe sind mit den Eigenschaften der zu sub-

stituierenden Primärrohstoffe vergleichbar, 

·  der Recyclingbaustoff wird in einem Betrieb, der einer noch zu schaffenden Güte-

gemeinschaft angehört, hergestellt,  

·  die hergestellten Recyclingbaustoffe halten die in Tabelle 1 des Kapitels 9 genann-

ten Zuordnungswerte Z1.1 zuverlässig ein, 

·  die Recyclingbaustoffe werden ebenso wie Primärbaustoffe ordnungsgemäß dekla-

riert, was bedeutet, dass für das Outputmaterial einer Recyclinganlage der jeweilige 

Anwendungsbereich genau zu bestimmen ist. 

 

Die Anerkennung von Recyclingbaustoffen als Produkte und deren Entlassung aus dem 

Abfallregime gilt nur für diejenigen Betriebe, die ein Qualitätssicherungssystem mit Güte-
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überwachung eingerichtet (siehe Anlage) und sich einer entsprechenden Gütegemein-

schaft angeschlossen haben. Das Ministerium für Umwelt und Verkehr wird zu gegebener 

Zeit über das Zustandekommen und die Anerkennung einer Gütegemeinschaft unterrich-

ten. 

 

4. Ausgangsmaterialien für Recycling-Baustoffe  

    + s. UVM-Vermerk vom 12.10.04  

Ausgangsmaterialien für Recycling-Baustoffe sind grundsätzlich folgende, im Wesentli-

chen beim Abbruch, Rück-, Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden, Kunstbauten, Straßen 

und Wegen sowie im Hoch- und Tiefbau anfallende Abfallarten: 

– Beton (Abfallschlüssel 17 01 01), 

– Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02), 

– Fliesen, Ziegel und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03), 

– Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 07), 

– Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02) (hier: Asphalt, teerfrei), 

– Keramik, Ziegel, Fliesen, Steinzeug nach dem Brennen (Abfallschlüssel 10 12 08), 

– Betonabfälle, hier jedoch ohne Betonschlämme (Abfallschlüssel 10 13 14). 

 

5. Anforderungen an die Aufbereitung und Lagerung  

+ s. UVM-Vermerk vom 12.10.2004  

Um die Produkteigenschaften mineralischer Recycling-Baustoffe zu erreichen, sind die zu 

ihrer Herstellung benötigten Rohmaterialien so zu lagern und aufzubereiten, dass sie den 

Anforderungen dieser Hinweise entsprechen. Ihre weitere Verwendung ist u.a. der Richtli-

nie für die Verwendbarkeit von recyclierten mineralischen Bauprodukten, herausgegeben 

vom Bundesverband der Deutschen Recycling-Baustoff-Industrie e.V. (BRB-Richtlinie 

2001), bzw. der überarbeiteten Fassung und den entsprechenden Normen zu entnehmen. 

Generell ist eine größtmögliche Getrennthaltung der einzelnen Rohmaterialgruppen anzu-

streben.  

Rohmaterialien, die im Verdacht stehen, die in Kapitel 9 Tabelle 1 genannten Anforderun-

gen an die Qualität von Recycling-Baustoffen nicht einhalten zu können (z.B. bituminöses 

und teerverdächtiges Straßenaufbruchmaterial, Gipsplatten), sind separat zu lagern und in 
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Abhängigkeit von den Analyseergebnissen der Eingangsüberwachung zu verwerten oder 

zu beseitigen.  

Die Bereiche für die Lagerung der angenommenen Rohmaterialien sollen räumlich und 

organisatorisch voneinander getrennt und erkennbar gekennzeichnet sein.  

 

 

6. Ausschreibungen 

Um bei der Vergabe von Bauleistungen die verschiedenen Gesteinskörnungen (natürliche, 

künstliche, recyclierte) dem Wettbewerb zu unterwerfen, ist i.d.R. produktneutral auszu-

schreiben. 

 

 

7. Zusätzliche Anforderungen 

Zusätzlich zu den Anforderungen an die Umweltverträglichkeit sind insbesondere bei der 

Verwendung als Betonzuschlag die Anforderungen der DIN 4226-100 zu erfüllen. 

 

Wenn die natürliche (geogene) Hintergrundbelastung und/oder die am Einsatzort ver-

breitet bestehende anthropogene Zusatzbelastung Zuordnungswerte der Tabelle 1 in Ka-

pitel 9 übersteigt, jedoch keine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusätzliche 

Einträge mit nachteiligen Auswirkungen auf Bodenfunktion und Grundwasser stattfinden, 

ist in der Regel ein Einbau bis zu den entsprechenden Werten möglich.  

 

 

8. Einbaukonfigurationen 

Die nachfolgend genannten Abkürzungen Z1.1, Z1.2 und Z2 bezeichnen sowohl Einbau-

konfigurationen als auch Materialqualitäten. So kann ein Recyclingbaustoff der Qualität 

Z1.1 nach Tabelle 1 in Kapitel 9 bei allen Einbaukonfigurationen (Z1.1, Z1.2 und Z2), ein 

Recyclingbaustoff der Qualität Z1.2 dagegen nur bei den Einbaukonfigurationen Z1.2 und 

Z2 eingesetzt werden. Für einen Recyclingbaustoff der Qualität Z2 beschränkt sich die 

Verwendung auf die Einbaukonfiguration Z2.  

Besondere gebietsbezogene Einschränkungen (z.B. durch Wasserschutzgebietsverordnungen) 

sind zu beachten. 
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8.1 Einbaukonfiguration Z1.1 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen) 

 

Abbildung 1:  Z1.1 -Verwendung in technischen Bauwerken (offen) 

 

                                                                 nicht besonders abdichtende Fläche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Einbaukonfiguration Z1.2 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen) unter güns-

tigen hydrogeologischen Voraussetzungen  

 

Hydrogeologisch günstig sind unter anderem Standorte, bei denen der Grundwasser-

leiter durch flächig verbreitete, ausreichend mächtige und homogene Deckschichten 

mit geringer Durchlässigkeit und hohem Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen 

geschützt ist. Ein hohes Rückhaltevermögen bieten in der Regel Deckschichten aus 

Tonen, Schluffen oder Lehmen mit mindestens zwei Meter Mächtigkeit und Schichten 

mit hohen Sulfatgehalten (z.B. Gipskeuper). Der Nachweis eines hydrogeologisch 

günstigen Gebietes ist durch ein Gutachten oder durch Vorlage von z.B. beim Lan-

desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen hydrogeologischen Daten 

zu belegen. 

 

 

> 1m 

P 

Material bis Qualität Z1.1 
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Abbildung 2:  Z1.2 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Einbaukonfiguration Z2 - Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Siche-

rungsmaßnahmen  

 

a) Verwendung unter einer Deckschicht aus Beton oder Asphalt  

Abbildung 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Material bis Qualität Z2 

> 1 m 

P 

P 

> 2 m 

> 2 m bindige Schicht 

Material bis Qualität Z1.2 

Deckschicht aus Beton oder Asphalt 

nicht besonders abdichtende Schicht 
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b) Verwendung als hydraulisch gebundene Tragschicht oder als Auffütterung unter 

wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten). 

 

Abbildung 4 

  

                                                                                   hydraulisch gebundenes Material 

                                                                          bis Qualität Z2 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Verwendung als Schüttmaterial bei hydrogeologisch günstigen Verhältnissen  

(s. Kapitel 8.2 )  + s. UVM-Vermerk vom 12.10.04  

 

Verwendung bei Verkehrswegedämmen (siehe Abbildung 5), sofern eine wasse-

rundurchlässige Fahrbahndecke und an den Dammbanketten und -böschungen 

eine mineralische Oberflächenabdichtung mit einer Dicke von 0,5 Meter und einer 

Durchlässigkeit von Kf < 10-8 m/sec oder Kunststoffdichtungsbahnen oder geosyn-

thetischen Tondichtungsbahnen und einer darüber liegende Rekultivierungsschicht 

vorgesehen sind. Der Abstand zwischen der Schüttbasis und dem höchsten zu er-

wartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 Meter betragen. Der geforderte 

Kf-Wert kann eine gezielte erdbautechnische Verdichtung sowohl des Dammes an 

sich, als auch der Deckschicht erfordern. 

 

Für Lärmschutzwälle gelten entsprechende Anforderungen. 

> 1m 
mm 

> 1m 
m 

wenig durchlässige Deckschicht 
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Abbildung 5: Verkehrswegedamm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Verwendung zur Unterfütterung von Bauwerken und Verfüllung von Arbeitsräumen 

sowie Leitungsgräben unter der Voraussetzung, dass der Recyclingbaustoff min-

destens einen Meter Abstand zum höchsten Grundwasserspiegel hat.  

 

 Abbildung 6a:  Verwendung im Zusammenhang mit sonstigen Bauwerken 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

> 1 m 

HHW 

Bauwerk 

 

Abdeckung wie bei Z2 
 

1 m 

Material  
bis Qualität Z2 

Material bis  
Qualität Z2 

GW-Spiegel 

Deckschicht: 0,5 m Kf <10-8 m/s oder Kunst-
stoffdichtungsbahnen oder geosynthetische 
Tondichtungsbahnen, jeweils  plus Rekulti-
vierungsschicht nach  
§12 BBodSchV 
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Abbildung 6b): Verwendung zur Verfüllung von Arbeitsräumen und Leitungsgräben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anforderungen an die Qualität von Recyclingbaustoff en im Hinblick 

auf die Umweltverträglichkeit 

Die in Tabelle 1 aufgeführten Zuordnungswerte Z1.1, Z1.2 und Z2 stellen jeweils die 

Obergrenzen für die jeweiligen Einbaukonfigurationen dar. Die Z0-Werte sind für Recyc-

lingmaterial aus Bauschutt nicht relevant, da bodenähnliche Anwendungen vom Geltungs-

bereich dieser Hinweise ausgeschlossen sind. Z0-Werte sind deshalb nicht aufgeführt. 

Zuordnungswerte sind Orientierungswerte. Eine Überschreitung der Zuordnungswerte 

kann zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass trotz der 

Überschreitung schädliche Umweltbeeinträchtigungen nicht zu besorgen sind. 

1 m 

Materialqualität entsprechend den 
Gegebenheiten gemäß Einbaukon-
figurationen Z1.1, Z1.2 oder Z2 

1 m Materialqualität bis Z2 
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Tabelle 1: Z-Werte  

 

 Zuordnungswerte 

Nr. Parameter Dimension Z1.1 Z1.2 Z2 
1  Kohlenwasserstoffe 

C10-C22 (C10-C40) 
mg/kg 300 (600) 300 (600) 1000 (2000) 

2  PAK nach EPA mg/kg 10 15 35 
3  EOX  mg/kg 3 5 10 
4  PCB6 mg/kg 0,15 0,5 1 
5  Arsen µg/l 15 30 60 
6  Blei µg/l 40 100 200 
7  Cadmium µg/l 2 5 6 
8  Chrom Gesamt µg/l 30 75 100 
9  Kupfer µg/l 50 150 200 

10  Nickel  µg/l 50 100 100 
11  Quecksilber µg/l 0,5 1 2 
12  Zink µg/l 150 300 400 
13  Phenole  µg/l 20 50 100 
14  Chlorid mg/l 100 200 300 
15  Sulfat mg/l 250 400 600 
16  pH-Wert -------- 6,5-12,5 6-12,5 5,5-12,5 
17  elektr. Leitfähigkeit µS/cm 2500 3000 5000 
 

Anmerkungen zu den einzelnen Parametern: 

 

Bei den Parametern 1 bis 4 sind die Feststoffgehalte zu bestimmen, bei den übrigen Pa-

rametern die Eluatwerte nach DIN 38414, Teil 4, Ausgabe 10/1984. Grundsätzlich gilt, 

dass das Material in der Kornverteilung zu untersuchen ist, in der es verwertet werden soll. 

Alternativ hierzu kann zur Eluatherstellung entsprechend den Regelungen der „Verwal-

tungsvorschrift über vorläufige Lieferbedingungen für aufbereiteten Straßenaufbruch und 

Bauschutt zur Verwendung im Straßenbau Baden-Württemberg“ vom 15.11.1991 (GABl. 

1991, S. 1182) verfahren werden. 

 

Zu 1.  (Mineralölkohlenwasserstoffe) + s. UVM-Vermerk vom 12.10.04  

Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer 

Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10-C40) 

darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. 
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Zu 2.  (PAK nach EPA): 

 Bis zum 31.12.2005 gelten folgende Werte: 

  Z1.1: 15 mg/kg, Z1.2: 25 mg/kg, Z2: 50 mg/kg 

 

Zu 4.  (PCB6):  

Zu bestimmen ist die Summe der 6 PCB-Kongenere nach Ballschmiter Nr. 

 28,52,101,138,153 und 180 

 

Zu 5.  (pH-Wert): pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar.  

 

 

10. Bewertung der Überwachungsergebnisse und Einhal tung der Zu-

ordnungswerte 

Die Ergebnisse aus der Fremdüberwachung und ggf. behördlichen Überwachung sind in 

einer Zeitreihe festzuhalten. Die geforderten Zuordnungswerte gelten als überschritten, 

wenn aus dieser Zeitreihe hervorgeht, dass bei den letzten fünf im Rahmen der Fremd-

überwachung und ggf. der behördlichen Überwachung durchgeführten Überprüfungen ein 

und derselbe Zuordnungswert der Tabelle 1 in Kapitel 9 zweimal überschritten wurde oder 

in einem Fall eine Überschreitung von mehr als 50% auftrat. Eine einzelne Überschreitung 

von mehr als 50% kann toleriert werden, sofern dieses Ergebnis nicht durch die Ergebnis-

se von mindestens einer von zwei weiteren repräsentativen Probenahmen des beanstan-

deten Haufwerks bestätigt werden kann. 

 

 

gez. Dr. Rittmann 
Ministerialdirigent 
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Anlage  
 

 

Einrichtung eines Systems zur Güteüberwachung 

bei Herstellung und Einsatz von Baustoffrecyclingma terial 

 

Voraussetzung für die Einstufung von Z1.1-Material als Produkt (anstelle von Abfall zur Verwer-

tung) ist die Herstellung des Materials in einem Betrieb, der Mitglied in einer Gütegemeinschaft ist. 

Zu diesem Zwecke richtet der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. oder 

eine andere geeignete Einrichtung ein System der eigenständigen Güteüberwachung ein. Die Ein-

richtung der Gütegemeinschaft ist dem Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg 

zur Zustimmung vorzulegen. 

 

Zur Überwachungstiefe und –häufigkeit gilt Folgendes: 

 

1. Allgemeines 

Es ist zu unterscheiden in Erstprüfung, Eigenüberwachung, Fremdüberwachung und be-

hördliche Überwachung. Die einzuhaltenden Grenzwerte, die zu prüfenden Parameter 

und die Häufigkeit der Untersuchungen sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. Bei Ver-

dacht auf Verunreinigung durch weitere Stör- oder Schadstoffe ist der Untersuchungsum-

fang entsprechend auszudehnen. Die Durchführung von Laboruntersuchungen im Rah-

men der Erst- und späteren Fremdüberwachungsprüfungen zur Feststellung umwelt-

schädlicher Inhaltsstoffe setzt eine Anerkennung der betreffenden Prüfstelle voraus. Vor-

aussetzung dafür ist die Vorlage einer Bescheinigung des Ministeriums für Umwelt und 

Verkehr Baden-Württemberg über die erfolgreiche Teilnahme an der analytischen Quali-

tätssicherung (AQS) bei chemischen Laboratorien. 

 
 

2. Erstprüfung durch die Fremdüberwachung 

Die Erstprüfung dient der Beurteilung der Frage, ob die vorhandene Betriebseinrichtun-

gen, das Personal und der Betriebsablauf die Gewähr für die Herstellung von umweltver-

träglichen Recyclingbaustoffen gleichbleibender Qualität bieten. 
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3. Eigenüberwachung 

Die Eigenüberwachung beginnt bei der Anlieferung von Bauschutt an eine Aufberei-

tungsanlage. Dabei ist aufgrund der Angaben im Lieferschein über Art, Herkunft, vorheri-

ger Anwendung, Ergebnisse bauseits durchgeführter Untersuchungen und Abfallschlüs-

sel sowie durch die Inaugenscheinnahme (organoleptische Prüfung) nach dem Abkippen 

des Materials festzustellen, ob die Zusammensetzung des angelieferten Materials den 

Angaben im Lieferschein entspricht. Die Bauschuttrecyclinganlage hat ein Qualitätssiche-

rungssystem vorzuhalten. 

 

3.1 Vor-Ort-Prüfungen 

Bei Abbruchobjekten, bei denen umweltschädliche Belastungen nicht ausgeschlossen 

werden können, ist eine Vor-Ort-Prüfung notwendig. Werden dabei Laboruntersuchun-

gen erforderlich, ist ein Fremdüberwacher einzuschalten. 

 

3.2 Eingangskontrolle  

Bei Anlieferung des Abbruchmaterials ist zu prüfen, 

- ob es sich bei der Ladung um eine zugelassene Stoffgruppe handelt, 

- ob das Material hinreichend sortenrein angeliefert wird, 

- ob keine Zweifel an der Verwertbarkeit des angelieferten Materials bestehen. 

 

Werden diese Forderungen nicht erfüllt, ist das Material abzuweisen. Generell von der 

Aufbereitung auszuschließen sind Baustellenabfälle, wie Dämmstoffe, Teppich- und 

PVC-Reste, Holz, Styropor, Metalle, Farben, Gipsplatten oder teerhaltige Produkte. 

 

Die Ergebnisse der Eingangskontrolle sind - für jede Lieferung getrennt - auf einem noch 

zu vereinbarenden Formblatt festzuhalten, die in einem Betriebsbuch zu sammeln und an 

der Aufbereitungsanlage aufzubewahren sind. Die bei der Eingangskontrolle als verwert-

bar angesehenen Stoffe müssen bis zur Aufbereitung nach Sorten getrennt gelagert 

werden. Bestehen nach dem Entladen Zweifel an der Verwertbarkeit der angelieferten 

Materialien, sind nähere Erkundigungen über deren Herkunft einzuholen sowie chemi-

sche Analysen durchführen zu lassen. 
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3.3 Überwachung der Produktion 

In der Tabelle 1 sind die durchzuführenden Überwachungshandlungen sowie deren Häu-

figkeit zusammengestellt. 

Bei Abweichungen von den Orientierungswerten für pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit 

ist der Fremdüberwacher einzuschalten. 

 

 

4. Fremdüberwachungsprüfung 

Die Fremdüberwachungsprüfungen bedeuten eine Wiederholung der Erstprüfung in be-

stimmten Abständen oder zu bestimmten Anlässen. Ihre Häufigkeit ist in der Regel auf 4-

mal im Jahr oder 1-mal pro angefangenen 10.000 Tonnen angenommenen Bauschutts, 

bei mobilen und semi-mobilen Anlagen mindestens auf 1-mal pro Einsatzort zeitnah zum 

Betriebsbeginn festgelegt. Der Umfang der zu prüfenden Parameter kann vom Fremd-

überwacher auf Grund seiner gutachterlichen Einschätzung erweitert werden. 
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      Tabelle 1: Überwachungshäufigkeiten 
 

Nr. Parameter Gegenstand 
der Erstprüfung 

Eigenüberwa-
chungsprüfung 

Fremd- 
überwachungsprüfung 

 organoleptische 
Prüfung,  
Aussehen 

 
ja 

 
täglich 

 Herkunft nein täglich 
1 Kohlenwasserstoffe 

C10-C22 (C10-C40) 
2 PAK nach EPA 
3 EOX  
4 PCB6 
5 Arsen  
6 Blei 
7 Cadmium 
8 Chrom 
9 Kupfer 
10 Nickel 
11 Quecksilber 
12 Phenole 
13 Zink 
14 Chlorid 
15 Sulfat 

 
 
 
 
 
 
 

    nein 

16 pH-Wert  wöchentlich 
17 elektrische  

Leitfähigkeit 

ja 

wöchentlich 

 
 
 
 
 
 
 

           4-mal jährlich oder 
  
           1-mal je angefan- 
            gene 10.000 Ton- 
            nen  

  
            bei mobilen  
            oder semimobilen 
            Anlagen: 

Wie oben, jedoch    
mindestens 1-mal 
pro Aufstellung           

 
 

 
 
 

 

5. Probenvorbereitung und Eluatherstellung 

 

5.1 Feststoffuntersuchungen 

Für die Bestimmung von Gesamtgehalten im Feststoff gilt grundsätzlich, dass das Material 

in der Kornverteilung zu untersuchen ist, in der es verwertet werden soll. 

 

5.2 Eluatuntersuchungen 

Grundsätzlich gilt, dass das Material in der Kornverteilung zu untersuchen ist, in der es 

verwertet werden soll. Die Eluate sind nach DIN 38414, Teil 4, Ausgabe 10/1984 herzu-

stellen. 
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Alternativ hierzu kann bei der Probenvorbereitung und der Eluatherstellung entsprechend 

den Regelungen der „Verwaltungsvorschrift über vorläufige Lieferbedingungen für aufbe-

reiteten Straßenaufbruch und Bauschutt zur Verwendung im Straßenbau Baden-

Württemberg“ vom 15.11.1991 (GABl. 1991, S. 1182) in Anlehnung an DIN 38414, Teil 4, 

wie folgt verfahren werden: Das Ausgangsmaterial ist entsprechend Abschnitt 6.2 der o. g. 

Norm mit einem Laborbackenbrecher, Einstellung 10 mm, zu zerkleinern. Bitumen- und 

teerhaltige Anteile sind zuvor auf - 20o  C abzukühlen. Aus dem gebrochenen Material ist 

eine Probe von ca. 1 kg abzuteilen (z. B. mit dem Drehrohrteiler) und daraus die Kornfrak-

tion 0,063 bis 2 mm und 2 bis 10 mm auszusieben. Anschließend sind 60 g der Fraktion 

0,063/2 mm und 140 g der Fraktion 2/10 mm mit 2 l destilliertem Wasser in einer Glasfla-

sche (z. B. 2-l-Laborflasche mit Gewinde, kunststoffummantelt) 24 Stunden bei einer 

Temperatur von ca. 20 oC entsprechend Abschnitt 7.1 der o. g. Norm zu schütteln. Nach 

10-minütigem Absetzen der Grobanteile ist das trübe   Eluat 

----  nach Abschnitt 7.3 der o. g. Norm zu filtrieren, wenn nur anorganische Parameter, der 

pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit zu bestimmen sind oder 

----  zu zentrifugieren, wenn darüber hinaus organisch-chemische Parameter zu bestimmen 

sind.  

 

Die Filtration erfolgt in Druckfiltrationsgeräten aus Kunststoff oder Edelstahl durch zuvor 

gewässerte Membranfilter mit 0,45 Mikrometer Porenweite. Der Vorlauf ist zu verwerfen. 

 

Die Zentrifugation ist nur in Edelstahl- oder Glasbehältern, nicht jedoch in Kunststoffbe-

chern vorzunehmen. Geeignet sind Zentrifugen mit großvolumigen Schwenkbecherroto-

ren (z. B. 4 x 1 l) mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung (RZB) von ca. 4000 und 

Kühlzentrifugen. Die Zentrifugation ist so lange fortzusetzen, bis der gesamte abdekan-

tierte, luftblasenfreie Überstand eine Trübung von nicht mehr als 20 FNU (20 FAU), be-

stimmt nach DIN 30404 C2-2 (ISO 7027), aufweist. Sollen leichtflüchtige Parameter be-

stimmt werden, ist das Eluat bei einer Zentrifugationsdauer von mehr als 10 Minuten zu 

kühlen.  
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Eluate zur Bestimmung organisch-chemischer Parameter sind in Glasbehältern zu la-

gern. Eventuell notwendig werdende parameterbedingte Probenkonservierungen sind 

nach den genormten Analyseverfahren durchzuführen. 

 

6. Behördliche Überwachung.   

Nach § 20 Abs.1 Landesabfallgesetz haben die Abfallrechtsbehörde und die technische 

Fachbehörde die ordnungsgemäße Anwendung des Abfallrechtes zu überwachen. Aus 

Nr. IV, 4.1 der VwV-Aufgabenverteilung vom 30.06.1995, GABl. S. 446, (SoBEG–VwV) 

ergibt sich, dass die fachtechnische Überwachung von immissionsschutzrechtlich zuge-

lassenen Bauschuttrecyclinganlagen den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern obliegt. 

Diese können bei immissionsschutzrechtlich zugelassenen Anlagen Proben von aufbe-

reiteten Recyclingbaustoffen auf Kosten des Betreibers entnehmen und untersuchen las-

sen. Sofern die Bauschuttrecyclinganlage als unselbständiger Betriebsteil eines Betrie-

bes des Baugewerbes einzustufen ist, obliegt auch die Überwachung der Bauschuttre-

cyclinganlage der Unteren Verwaltungsbehörde (sogenannte Hauptbetriebsregel gemäß 

Anlage zu Nr. IV. 4.1 SoBEG-VwV, Satz 2).  

 

Am Einbauort ist stets die Untere Abfallrechtsbehörde für die fachtechnische Überwa-

chung zuständig (Nr. IV  5.1.3 SoBEG-VwV). Diese kann auf Kosten des Anwenders 

(Bauherr, Träger der Baumaßnahme) Proben von eingebauten Recyclingbaustoffen ent-

nehmen und untersuchen lassen.  

 

7. Bewertung der Überwachungsergebnisse . 

Die Ergebnisse aus der Fremdüberwachung und ggf. behördlichen Überwachung sind in 

einer Zeitreihe festzuhalten. Die geforderten Zuordnungswerte gelten als überschritten, 

wenn aus dieser Zeitreihe hervorgeht, dass bei den letzten fünf im Rahmen der Fremd-

überwachung und ggf. der behördlichen Überwachung durchgeführten Überprüfungen 

ein und derselbe Zuordnungswert der Tabelle 1 in Kapitel 9 zweimal überschritten wurde 

oder in einem Fall eine Überschreitung von mehr als 50% auftrat. Eine einzelne Über-

schreitung von mehr als 50% kann toleriert werden, sofern dieses Ergebnis nicht durch 

die Ergebnisse von mindestens einer von zwei weiteren repräsentativen Probenahmen 

des beanstandeten Haufwerks bestätigt werden kann. 

Seite 28 



 

 

Bei Überschreitungen ist die betreffende Charge der entsprechend minderen Qualitätska-

tegorie zuzuordnen oder, insbesondere sofern Z2 überschritten ist, zu beseitigen. Eine 

Rückführung in den Aufbereitungsprozess ist nicht zulässig. 

 

8. Dokumentation im Rahmen der Güteüberwachung 

Die Verwendung von Recyclingbaustoffen in den Einbaukonfigurationen  Z1.2 und Z2 

gemäß den "Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" des Mi-

nisteriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004 ist sowohl vom 

Betreiber der Bauschuttrecyclinganlage als auch vom Anwender zu dokumentieren.  

 

Der Träger der Baumaßnahme hat 

 

- die Art und Herkunft des Recyclingbaustoffs, 

- den Gütenachweis einschließlich der Analysenergebnisse, 

- die eingebaute Menge und 

- den Ort des Einbaus und die Einbauklasse 

 

zu dokumentieren und die Aufzeichnungen zusammen mit der Bauakte aufzubewahren. 

 

 

Stuttgart, 13.04.2004 
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Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe 
Baden-Württemberg e.V. 
c/o 
Industrieverband Steine und Erden 
Baden-Württemberg e. V. (ISTE) 
Postfach 12 53 
 
73748 Ostfildern 

Stuttgart, 
Durchwahl (0711) 126- 

 
Aktenzeichen: 

12.10.2004 
2691 
Herr Dihlmann 
25-8982.31/37 
(Bitte bei Antwort angeben!) 
 

 
 
 
Baustoffrecycling 
 
Gründung eines Vereins zur Qualitätssicherung 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 12. Oktober 2004 haben Sie uns über die Gründung eines Vereins "Quali-

tätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e. V. (QRB)" unterrichtet sowie 

die zugehörige Satzung und Geschäftsordnung übersandt. Der Verein wird als Gütegemein-

schaft im Sinne der Nr. 3 des Erlasses vom 13.04.2004, Aktenzeichen 25-8982.31/37, aner-

kannt. Damit ist eine der Voraussetzungen dafür erfüllt, dass dem Verein angehörende Betriebe 

ihr hergestelltes Baustoffrecyclingmaterial als Produkt einstufen können.  

 

Die Adressaten des Erlasses werden in Kürze hiervon in Kenntnis gesetzt. 

 

In der Anlage ist ein Vermerk zur Beantwortung häufig gestellter Fragen im Zusammenhang mit 

dem Erlass beigefügt. Dieser wird gleichfalls den Adressaten des Erlasses übersandt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Rittmann 

Seite 30 



 

 

 
Abteilung 2 Stuttgart, den 12.10.04 
Az.: 25-8982.31/37  App.: 2691, Herr Dihlmann 
 
 
 
 
 
 
Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycli ngmaterial 
 
Erlasse vom 13.04.2004 sowie 10.08.2004  
Antworten auf häufig gestellte Fragen 

 
 
 
 
 
Vermerk:  
 

 

 

 

Zur Beantwortung häufig gestellter Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des o. g. 

Erlasses vom 13.04.2004 wird folgendes festgehalten: 

 

1. Zu Nr. 2 (Anwendungsbereich) und Nr. 4 (Ausgangs materialien für Recycling-

Baustoffe) 

 

In Nr. 2 des Erlasses wird dessen Anwendungsbereich bestimmt. Danach erstreckt sich der 

Anwendungsbereich u. a. nicht auf "in Nr. 4 nicht aufgeführte Abfallschlüssel". In Nr. 4 jedoch 

werden die Ausgangsmaterialien für Recycling-Baustoffe nicht abschließend aufgezählt. Des-

halb wird es für erforderlich gehalten, die Aufzählung in Abschnitt 4 um folgende Abfallschlüssel 

zu ergänzen und danach als abschließend zu betrachten: 

 

a) 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen. 

b) 20 02 02 Boden und Steine 

 

Der Abfallschlüssel 17 05 04 ist der komplementäre Abfallschlüssel zu 17 05 03* Boden und 

Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, mit dem besonders überwachungsbedürftiges Aushub-

material bezeichnet wird. Im Falle des Abfallschlüssels 17 05 04 handelt es sich um nicht kon-
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taminiertes Aushubmaterial. Abfälle die diesem Abfallschlüssel zugeordnet sind, können bei 

entsprechender Eignung (z.B. Felsaushub) als Ausgangsmaterial für Recycling-Baustoffe ver-

wendet werden. Dieses Material darf nicht dazu verwendet werden, um durch Vermengung mit 

anderen Ausgangsmaterialien die Einhaltung von Zuordnungswerten zu ermöglichen (Verdün-

nungsverbot). 

 

Da das gleiche Material bei der Herkunft aus privaten Maßnahmen auch mit Abfallschlüssel 20 

02 02 Boden und Steine bezeichnet werden kann, wird auch dieser Abfallschlüssel mit in die 

Liste der Ausgangsmaterialien für Recycling-Baustoffe aufgenommen.  

 

Gleisschotter, der wegen seiner physikalischen Eigenschaften grundsätzlich als Ausgangsmate-

rial geeignet sein kann, wird vorerst nicht in den Anwendungsbereich des Erlasses aufgenom-

men, da insbesondere Herbizidbelastungen relevant zu sein scheinen, jedoch diese im Erlass 

nicht geregelt sind. 

  

 

2. Zu Nr. 5 (Anforderungen an die Aufbereitung und Lagerung) 

 

Im 2. Absatz der Nr. 5 des Erlasses kann beim Satzteil "(z. B. bituminöses und teerverdächtiges 

Straßenaufbruchmaterial, ...)" das Wort "bituminöses" möglicherweise irreführen. Die Formulie-

rung "bituminöses und teerverdächtiges" kann den Eindruck erwecken, als stünde sowohl bitu-

minöses als auch teerhaltiges Material im Verdacht, die Werte der Tabelle 1 nicht einhalten zu 

können. Dies ist nicht der Fall. Bitumenhaltiger Straßenaufbruch wird als zulässiges Ausgangs-

material für Baustoffrecyclingmaterial betrachtet.  

 

 

3. Zu Nr. 8.3 c) (Verwendung als Schüttmaterial bei  hydrogeologisch günstigen Ver-

hältnissen (in der Einbaukonfiguration Z2)) 

 

Die Nr. 8.3 c) regelt die Verwendung von Baustoffrecyclingmaterial der Qualität Z2 beim Bau 

von Verkehrswegedämmen und in Lärmschutzwällen. Die Verwendung von Baustoffrecycling-

material im Sinne des Erlasses in solchen Maßnahmen erscheint wenig wahrscheinlich, jedoch 

wurden bereits entsprechende Fragen gestellt.  
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Da diese Regelung derjenigen aus den Technischen Regeln der LAGA von 1997 gleicht, gelten 

für diesen Fall der Anwendung folgende Randbedingungen: 

 

1. Hydrogeologisch günstige Verhältnisse sind die in Nr. 8.2 des Erlasses definierten.  

2. Wasserundurchlässige Fahrbahndecke, bei Lärmschutzwällen Abdeckung der Dammkro-

ne wie auf Böschungen von Fahrbahndämmen. 

3. An den Dammbanketten und - böschungen ist eine  mineralische Oberflächenabdichtung 

mit einer Dicke von 0,5 m und einer Durchlässigkeit von kf < 10-8 m/sec oder Kunststoff-

dichtungsbahnen oder geosynthetische Tondichtungsbahnen und eine darüber liegende 

Rekultivierungsschicht vorzusehen. Letztere muss den Anforderungen nach § 12 Bun-

desbodenschutzverordnung genügen.  

 

Bezüglich des Grundwasserstandes formulierte die LAGA 1997 nicht schlüssig: Es wurde ein 

Abstand zum Grundwasserspiegel von mindestens 1 m verlangt (s. Ziff. 1.4.3.1.3), gleichzeitig 

aber eine 2 m dicke, grundwasserschützende und damit in aller Regel grundwasserfreie Schicht 

gefordert (s. Ziff. 1.4.3.1.2). Dieser Widerspruch wurde im Erlass bedauerlicherweise im Inte-

resse der Werktreue zu den Technischen Regeln der LAGA übernommen. Insoweit gilt es den 

Widerspruch bis auf weiteres derart zu lösen, dass außer den obigen Bedingungen 1 bis 3 auch 

die Voraussetzung des Grundwassermindestabstandes und der grundwasserschützenden 

Schicht von 2 m eingehalten werden muss. Insoweit ist die Abb. 5 im Erlass zu korrigieren. Statt 

einem Abstand von >1 m sind mindestens >2 m einzutragen sowie die hydrogeologisch günsti-

ge Schicht darzustellen (vergleiche Abb. 2 des Erlasses). 

 

 

Bei einer beabsichtigten Verwendung von Baustoffrecyclingmaterial in Gebieten, die im Sinne 

der Technischen Regeln LAGA hydrogeologisch nicht günstig sind, ist im Einzelfall zu entschei-

den. Im Einzelfall kann der Entwurf der Technischen Regeln LAGA-Boden (neuer Stand 83. 

LAGA-Sitzung, September 2004) herangezogen werden. Darin wird im Gegensatz zur Fassung 

1997 die hydrogeologisch günstige Standortbedingung bei der Einbauklasse 2 nicht mehr als 

Grundvoraussetzung für den Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial der Qualität Z2 gefordert. 

Statt dessen werden jedoch weitergehende Anforderungen an die technischen Sicherungs-

maßnahmen gestellt, z. B. dass bei einer mineralischen Oberflächenabdichtung der Durchläs-

sigkeitskoeffizient kf < 5 . 10-9 statt 10-8 m/sec erreicht werden muss.  
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4. Kohlenwasserstoffanalytik (Tabelle 1 in Nr. 9) 

 

Die Anmerkung „zu 1 (Mineralölkohlenwasserstoffe)“ unter der Tabelle 1: Z-Werte ist wie folgt 

zu kommentieren: Infolge des FCKW-Verbotes musste die LAGA das bisherige Verfahren zur 

Kohlenwasserstoffanalytik (KW/85) zurückziehen. Auf der Grundlage einer Vorlage ihrer Ar-

beitsgruppe "Analysenmethoden", konnte die LAGA inzwischen die neue LAGA-Richtlinie "Be-

stimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen - KW/04" vorlegen, deren Veröf-

fentlichung in Kürze erfolgen dürfte. Die Anmerkung im Erlass entspricht – wiederum im Inte-

resse der Werktreue - derjenigen Fußnote in den Technischen Regeln Boden der LAGA (Stand: 

83. LAGA-Sitzung, September 2004). Die Fußnote besagt, dass für kurzkettige Kohlenwasser-

stoffverbindungen (Kettenlänge von C10 bis C22) der Wert vor der Klammer und für kurz- und 

langkettige Kohlenwasserstoffverbindungen (Kettenlänge von C10 bis C40) der Wert in der 

Klammer gilt. Gleichwohl war in der LAGA-Arbeitsgruppe "Technische Regeln für mineralische 

Abfälle" unstrittig, dass Erfahrungswerte mit der neuen Analytik fehlen und die nach der alten 

FCKW-basierten Analytik hergeleiteten Grenzwerte nicht mehr zur neuen Analytik passen könn-

ten. Es bestand Einigkeit darüber, dass erst mit Anwendung der neuen Technischen Regeln 

Erfahrungen gesammelt werden können. Nach Einschätzung der LfU Baden-Württemberg 

scheinen auch die Klammerwerte weder bei reinem Asphalt noch bei den üblichen Asphaltantei-

len im Baustoffrecyclingmaterial auskömmlich zu sein. Deshalb wird es für sinnvoll gehalten, bis 

auf weiteres Überschreitungen der Klammerwerte (C10 bis C40), die nach analytischer Mess-

wertbeurteilung auf Bitumenanteile zurückzuführen sind, außer Betracht zu lassen. Dieses Vor-

gehen entspricht der Fußnote in den noch geltenden Technischen Regeln der LAGA von 1997 

(LAGA-M 20, Tabelle II 1.4-5). 

 

 

gez. Dihlmann 

 

Seite 34 



 
 

 

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

_ 

 
 
 
 

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Pf. 10 34 39, 70029 Stuttgart 

Kernerplatz 9 Telefax  Zentral / Pressestelle � -Vermittlung: (07 11) 1 26 – 0 Hauptstätter Straße 67 Telefax 
70182 Stuttgart (07 11) 1 26  –  28 81 / 28 80 X400: s=poststelle, o=uvm, p=bwl, a=dbp, c=de 70178 Stuttgart (07 11) 1 26 – 10 99 
S-Bahn: Haltestelle Hauptbahnhof E-Mail: poststelle@uvm.bwl.de S-Bahn: Haltestelle Stadtmitte 
U1, U2, U4, U9, U14, Bus 42: Haltestelle Staatsgalerie Internet: www.uvm.baden-wuerttemberg.de U1, U14, Bus 44: Haltestelle Österreichischer Platz 
  Elektronische Fahrplanauskunft: www.efa-bw.de 

D-175-00086

 
 
Regierungspräsidien 
- Abteilungen 4 und 5 - 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
 

Stuttgart 
Durchwahl (0711) 126- 

 
Aktenzeichen: 

10.08.2004 
2691 
Herr Dihlmann 
25-8982.31/37 
(Bitte bei Antwort angeben!) 
 

 
Gewerbeaufsichtsämter 
- gem. Verteiler - 
 
 
 
Landesanstalt für Umweltschutz 
Karlsruhe 
 
 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 
Baden-Württemberg 
Albertstr. 5 
 
79104 Freiburg 
 
 
Untere Abfallrechtsbehörden 
- gem. Verteiler - 
 
 
 
nachrichtlich:  
 
Wirtschaftsministerium 
 
Innenministerium 
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Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycli ngmaterial 
Erlass vom 13.04.2004, Az 25-8982.31/37   
 
 

 

 

Auf Grund verschiedener Anfragen weist das UVM darauf hin, dass mit o. g. Erlass auch die 

Anforderungen des Bodenschutzrechts und des Wasserrechts abgedeckt sind. Das UVM hat 

die Rechtmäßigkeit des Erlasses nochmals überprüft und sieht keine Gründe für Änderungen. 

Der Erlass ist daher bis auf weiteres anzuwenden. 

 

Das UVM verfolgt – wie sich auch aus Nr. 1 des Erlasses ergibt – das Ziel, möglichst kurzfristig 

eine Verbesserung der Baustoffrecyclingqualitäten, insbesondere bei PAK, zu erreichen. 

 
 
gez. Dr. Rittmann 
Ministerialdirigent 
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QRB-Leitfaden „Probenbehandlung“  
 

Konkretisierung der Regelungen 

des Erlasses des Ministeriums für Umwelt und Verkeh r Baden-Württemberg 

“Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycl ingmaterial“   

vom 13. April 2004 (Az.: 25-8982.31/37)   

zur Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen für de n QRB e.V.  

und die Durchführung der Probenahme und –aufbereitu ng 

 

– erarbeitet vom QRB-Arbeitskreis „Fremdüberwachung “ – 

Stand: März 2006 

 

beschlossen durch die Mitgliederversammlung des QRB am 27.04.2006 gemäß  

Ziffer 6.1, 8. Spiegelstrich der aktuellen QRB-Satzung vom 19.04.2005 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB), Postfach 1253, 73748 
Ostfildern, Tel.: 0711/32732–119, Fax: 0711/32732–127, Mail: qrb@qrb-bw.de, Link: www.qrb-bw.de 

www.qrb -bw.de  
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1 Einleitung / Bestehende Regelungen zur Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen in 
der Abfallwirtschaft in Baden-Württemberg 

2 QRB-Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen  
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1 Einleitung 

 
Derzeit bestehen in der Abfallwirtschaft über die AbfKlärV, die AltölV, die BioAbfV, DepV und 
AltholzV hinaus keine rechtlichen Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland für die Aner-
kennung von Fremdüberwachungsstellen. Somit ist die Anerkennung und Notifizierung von 
Fremdüberwachungsstellen für die Prüfung chemischer Parameter von Recycling-Baustoffen im 
allgemeinen sowie von QRB-Recycling-Baustoffen im besonderen vakant.  
 
  
Bestehende Regelungen zur Anerkennung von Fremdüber wachungsstellen in der Ab-
fallwirtschaft in Baden-Württemberg 
 
Untersuchungsstellen (Prüflaboratorien und Messstellen), die im Rahmen des untergesetzlichen 
Regelwerkes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der AbfKlärV auf Anordnung der 
unteren Abfallrechtsbehörden oder der technischen Fachbehörden Untersuchungen von Abfall- 
und Bodenproben durchführen, mussten spätestens zum 01.01.2006 anerkannt sein. 
 
Gesetzliche Grundlage für das Anerkennungsverfahren ist die „Verordnung des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr über die Zuständigkeit für die Anerkennung von Untersuchungsstellen in 
der Abfallwirtschaft“ vom 20.04.2004 (GBl. vom 17.05.2004). Weitere Grundlagen sind die von 
der Umweltministerkonferenz am 19./20.11.1998 gebilligte „Verwaltungsvereinbarung über den 
Kompetenznachweis und die Notifizierung von Prüflaboratorien und Messstellen im gesetzlich 
geregelten Umweltbereich”, das so genannte „Fachmodul Abfall“ der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA),  das „Merkblatt zur Anerkennung von Untersuchungsstellen in der Abfall-
wirtschaft in Baden-Württemberg“ vom 01.07.2004 der LfU und die „Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr über Untersuchungsstellen in der Abfallwirtschaft“ vom 
18.05.2004 (GABl vom 30.06.2004). 
 
Zuständige Behörde für die Antragstellung und Anerkennung ist in Baden-Württemberg die 
Landesanstalt für Umweltschutz, Messungen und Naturschutz (LUBW).  
 
 
 
2 QRB-Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen  
 
Die Aufgabe der Fremdüberwachungsstelle (bei einer Arbeitsgemeinschaft der entsprechende 
Partner) nach 3.1 b oder 3.2 b der Geschäftsordnung des QRB ist insbesondere die dort ge-
nannte Prüfung der Anforderungen nach 2.2 (Nachweise und Erklärungen), 2.4 (Erstprüfung), 
2.6 (Betriebliches Qualitätssicherungssystem – Vor-Ort-Prüfungen, Eingangskontrolle, Be-
triebsanweisung, Lagerkonzeption, Produktkennzeichnung und –beschreibung, interne Pro-
duktkontrolle, usw.). 
 
Die Anforderungen an die Fremdüberwachungsstelle haben sich an dem vorgesehenen Betäti-
gungsfeld zu orientieren. Welche Aufgabe dem jeweiligen Kooperationspartner zukommt bzw. 
durchgeführt wird, ist von beiden Kooperationspartnern gemeinsam darzulegen, denn beide 
gemeinsam sind „der Fremdüberwacher“. 
 
 
 
2.1 Anerkennungsantrag 
 
Fremdüberwachungsstellen, die sich für die Prüfung von QRB-Recycling-Baustoffen anerken-
nen lassen wollen, wenden sich bitte formlos an die QRB-Geschäftsstelle.  
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Dem formlosen Schreiben sind beizufügen: 
- Kompetenznachweis(e) der Fremdüberwachungsstelle (s. Punkt 2.3), 
- Einverständniserklärung des Fremdüberwachungsstelle für die Teilnahme an wiederkehren-

den Qualitätssicherungsmaßnahmen (s. Punkt 2.4), 
- Verpflichtungserklärung des Fremdüberwachungsstelle für die Durchführung der Proben-

nahme und/oder Untersuchungsverfahren gemäß des QRB-Leitfadens „Probenbehandlung“. 
 
 
2.2 Anerkennung 
 
Die QRB-Geschäftsstelle prüft die eingegangenen Unterlagen. Sind alle Voraussetzungen er-
füllt, wird die Fremdüberwachungsstelle für die Prüfung chemischer Parameter von QRB-
Recycling-Baustoffen von der QRB-Geschäftsführung anerkannt. Die Anerkennung erfolgt 
durch Bescheid und Veröffentlichung auf der Internet-Seite des QRB. Die Anerkennung wird 
widerruflich auf  den Geltungszeitraum der Akkreditierung erteilt. Folgeanträge sind rechtzeitig 
vor Ablauf des Anerkennungszeitraumes zu stellen. 
 
 
2.3 Kompetenznachweis 
 
Der Kompetenznachweis erfolgt mittels Nachweis der Anerkennung nach RAP-Stra für die Prü-
fung von Gesteinskörnungen und / oder mineralischen Gemischen und durch eine gültige Akk-
reditierung nach DIN EN ISO 17025  einer evaluierten Akkreditierungsstelle für den Geltungsbe-
reich Probenahme und chemische Untersuchung von Recycling-Baustoffen, Bauschutt und mi-
neralischem Recyclingmaterial. Für einen Übergangszeitraum (zur Erweiterung der Akkreditie-
rung) von 3 Jahren (beginnend am 27.04.2006) nach Vorliegen der Akkreditierungsmöglichkeit 
werden auch die Bereiche Wasser-, Abfall- oder Boden anerkannt. Nach Ablauf der Akkreditie-
rungsgültigkeit ist der QRB-Geschäftsstelle unaufgefordert eine neue Akkreditierungsurkunde 
vorzulegen. Jede Änderung, insbesondere Einschränkung, Aussetzung, Entzug und Erlöschung 
der Akkreditierung ist der Geschäftsstelle umgehend mitzuteilen. 
 
Da die „Vereinbarung der Länder mit den beteiligten Akkreditierungsstellen zur Zusammenar-
beit bei der Akkreditierung und Notifizierung von Prüflaboratorien und Messstellen im gesetzlich 
geregelten Umweltbereich“ nur mit den Akkreditierungsstellen DAP, DACH und DASMIN ge-
schlossen wurde, werden derzeit nur Akkreditierungen dieser Stellen als Kompetenznachweis 
anerkannt.  
 
Mit der gültigen Anerkennung als RAP-Stra-Prüfstelle und Akkreditierung nach DIN EN ISO 
17025 ist davon auszugehen, dass die personellen, betrieblichen und gerätetechnischen Vor-
aussetzungen etc. für eine chemische Qualitätsüberwachung von QRB-Recycling-Baustoffen 
gegeben sind. 
 
Alternativ zu der Anerkennung als RAP-Stra-Prüfstelle sind für die Anerkennung einer gleich-
wertigen Qualifikation gemäß Ziffer 3.2b der QRB-Geschäftsordnung die in den jeweils aktuel-
len „Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im 
Straßenbau – RAP Stra 04“ formulierten Voraussetzungen und besonderen Anforderungen, 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufgabenspektrums, nachzuweisen. Dies betrifft die An-
forderungen an 
- die Leitung der Fremdüberwachungsstelle (Zuverlässigkeit und Fachkunde für die wahrzu-

nehmende Tätigkeit, Lebenslauf, Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise),  
- das Fachpersonal (Zuverlässigkeit und Fachkunde für die wahrzunehmende Tätigkeit, Le-

benslauf, Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise),  
-   die Prüf-/Überwachungszeugnisse (Verpflichtungserklärung des Leiters zur Unterzeichnung 

von Überwachungsberichten), 
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- die Räumlichkeiten und Prüfgeräte (je nach Aufgabenumfang und Arbeitsteilung nur soweit 
 erforderlich), 

- Nachweis über vorhandenes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat), 
- den Nachweis der Haftpflichtversicherung (Betriebshaftpflicht, Umwelthaftpflicht, Produkt

 haftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht ...),  
- Verpflichtungserklärungen (z.B. nach Anlage 2 RAP Stra, Fortbildung des Personals, etc.). 
 
"Alternative Stellen" haben für die Entnahme von Proben und deren Aufbereitung eine gültige 
Anerkennung nach RAP Stra bzw. eine gültige Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025 für den 
Geltungsbereich Probenahme von Recycling-Baustoffen, Bauschutt und mineralischem Recyc-
lingmaterial nachzuweisen. 
 
 
 
2.4 Wiederkehrende Qualitätssicherungsmaßnahmen 
 
Die Fremdüberwachungsstellen verpflichten sich, an wiederkehrenden externen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen teilzunehmen.  
 
Externe Qualitätssicherungsmaßnahmen 
Teilnahme an Ringversuchen, sobald solche angeboten und vom QRB bekannt gegeben wer-
den. Eine Teilnahme ist in der Regel im 2-Jahresrhythmus erforderlich. Die Teilnahmepflicht 
bezieht sich auf den Untersuchungsbereich des UVM-Erlasses vom 13.04.2005, Az. 25-
8982.31/37 (Feststoffe und Eluate) i.V.m. dem QRB-Leitfaden „Probenbehandlung“. 
  
Interne Qualitätssicherungsmaßnahmen 
Es wird davon ausgegangen, dass die Fremdüberwachungsstellen mit einer Anerkennungen als 
RAP-Stra-Prüfstelle und/oder Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025 über ein Qualitätsmana-
gementsystems verfügen, und somit bei den akkreditierten Fremdüberwachungsstellen die per-
sonellen, betrieblichen und gerätetechnischen Voraussetzungen etc. für eine chemische Quali-
tätsüberwachung von QRB-Recycling-Baustoffen gegeben sind. 
 
 
 
2.5  Widerruf einer QRB- Anerkennung  gegenüber Fre mdüberwachungsstellen  
 
Die QRB - Anerkennung kann gegenüber den Fremdüberwachungsstellen widerrufen werden, 
wenn gravierende Mängel festgestellt werden. Hierzu zählen u.a.: 
 
- Fortfall der RAP-Stra-Zulassung bzw. der alternativ anerkannten Nachweise für eine gleich-

wertige Qualifikation / Fortfall der gültigen Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025,  
- nicht erfolgreiche oder Nichtteilnahme an zwei der jeweils letzten drei Ringversuche zu dem 

vorgegebenen Untersuchungsbereich,  
- wiederholte fehlerhafte Analytik (dreimal in Folge) desselben Untersuchungsparameters im 

Rahmen von Ringversuchen trotz insgesamt erfolgreicher Ringversuchsteilnahme,  
- Nichteinhaltung der in diesem (dem) Leitfaden (Probenbehandlung) festgelegten Anforde-

rungen und Bedingungen zur Probenbehandlung, für die die Kompetenz entsprechend dem 
QRB-Leitfaden „Probenbehandlung“ vom QRB anerkannt wurde. 
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3 Standardisierte Probenahme und Probenaufbereitung   
 
Die Abb. 1 und 2 zeigen die Vorgehensweise für eine standardisierte Probenahme und Proben-
aufbereitung für die Prüfung von Recycling-Baustoffen gemäß dieses Leitfadens.  
 
Hinweise: 

- Ggf. wird der QRB-Leitfaden „Probenbehandlung“ zu einem späteren Zeitpunkt erweitert 
bezüglich standardisierter Regelungen zu Analysenverfahren, u.a. Extraktionsverfahren und 
Extraktionsbedingungen (Extraktionsmittel, Extraktionszeiten, Temperaturen…) sowie even-
tuelle Aufreinigungsschritte (Clean-Up).  

- Die Probenaufbereitung und –analyse erfolgt gemäß dem DEV-S4-Standard-Verfahren. Das 
Trogverfahren ist nicht anzuwenden.   

- Der Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004, Az. 25-8982.31/37, übernimmt als eine Alternati-
ve die bislang in der Verwaltungsvorschrift über vorläufige Lieferbedingungen für aufbereite-
ten Straßenaufbruch und Bauschutt zur Verwendung im Straßenbau vom 15.11.1991, Az. 
36-3945.24/7, beschriebenen Probenvor- und aufbereitungsverfahren. Diese Verwaltungs-
vorschrift wurde Ende 2005 aufgehoben. Das Verfahren ist damit nach dem UVM-Erlass vom 
13.04.2004 mit den dort gemachten Spezifikationen weiterhin zu verwenden.  

 

 
Kurzbeschreibung für die Probenaufbereitung (s. Abb. 2) 
 
Die Laboratoriumsprobe umfasst bei Laboreingang zwischen 1,5 und 15 kg und wird bei einem 
TR > 90% gesiebt. Das Überkorn wird bei einer Spalteinstellung von 10 mm im Backenbrecher 
schonend auf < 10 mm gebrochen. Die vereinigten Fraktionen 0 - 10 mm werden homogenisiert 
und durch Probenteilung auf mindestens 2 Teilproben á 500g eingeengt. 
 
�  Aus einer Teilprobe werden gemäß Verwaltungsvorschrift Baden-Württemberg über vorläu-

fige Lieferbedingungen für aufbereiteten Straßenaufbruch und Bauschutt zur Verwendung 
im Straßenbau vom 15.11.1991 (Az: 36-3945.24/7) zwei Liter Eluat erstellt. 

�  Für die Feststoffuntersuchung wird eine weitere Teilprobe auf < 2 mm gebrochen und an-
schließend der Analyse zugeführt. 
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Probenahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1:  Diagramm zur standardisierten Probenahme f ür die Prüfung von QRB –  
 Recycling-Baustoffen 

Gemische gemäß TL SoB-StB 
nach DIN EN 13285 

bzw. Verwaltungsvorschrift vom  
15.11.1991 / 6.11.1998 

Gesteinskörnungen gemäß TL Gestein-StB 
nach DIN EN 12620, 13043, 13242 

sowie 
"ungeregelter Bereich" 

Teilprobe entspricht  Laboratoriumsprobe   wenn: 
"M [kg]= 1,5  ÖÖÖÖ D [mm]"  

z.B. 0/1 ca. 1,5 kg, RC 0/45 ca. 10 kg,  Grob 0/120 ca. 16 kg 

3-fache "1/2 Probenteilung"  
bzw. ca. auf 1/8 der Sammelprobe 

eingeengete 
Teilprobe erzeugen 

Sammelprobe  
nach DIN EN 932-1 

mit  "M [kg]= 6 x  ÖÖÖÖ D) x  rrrr  b[Mg/m³] " bzw. "M [kg] = 12x  ÖÖÖÖ D [mm]"  
z.B.  Sand 0/1 ca. 12 kg, RC 0/45 ca. 80 kg, 0/120 ca. 130 kg 

Einzelproben  
mindestens fünf 

nach DIN EN 13286-1 in Anlehnung an LAGA PN 98 
"M [kg] = 2,4 x Ö D [mm]"  

Probenahmeverfahren gemäß DIN EN 932-1 in Anlehnung  an LAGA PN 98  
unter Berücksichtigung von DIN 52101 Abs. 9, 9.1-9.3, Probenahme aus Bauwerken 

und DIN EN 13286-1 

Probenahmeplan gemäß DIN EN 932-1 in Anlehnung an L AGA PN 98 
zu prüfende Eigenschaften 
Entnahmestelle, ca. Masse 

Anzahl Einzelproben, Probenahmegerät, usw. 
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Laboratoriumsprobe 
1,5 - 15 kg repräsentatives Material 

gesamte Probe sieben 
mit 10 mm-Sieb  

schonend  Brechen 
Spaltbreite: 10 mm  , 

Probe vorher ggf. verspröden 
(z.B. bituminöses Material) 

Überkorn 

Fraktion 
< 10 mm 

 Fraktionen ( 0 - 10 mm ) 
vereinigen und  Probe

homogenisieren 

Probenteilung 
z.B. Riffelteiler 

Probe sieben mit 
0,063 und 2 mm-Sieb  

Teilprobe 500g Teilprobe 500g 

Probe lufttrocknen 
und ggf. verspröden 

Brechen 
auf  <  2 mm 

Untersuchung auf 
PAK, PCB 6, 

EOX, MKW, Berechnung auf TS  

Untersuchung auf 
SM 8, Phenolindex *,  

Cl, SO 4 , pH, LF 

Erstellung von 2L 
Eluat gem. UVM-Erlass vom 13.04.2004  

140g (2-10mm) u. 60g (0,063-2mm) mit Überkopfschüttler 1U/Min. 

Probenaufbereitung 

TR 
bestimmen;  
TR  >  90%  

ja 

nein gesamte Probe lufttrocknen 

gebrochenes Gut sieben 
mit 10 mm-Sieb  

 
 
* Phenolindex (nicht membranfiltriert): Resttrübung FNU £ 10 
 
Abb. 2:  Diagramm zur standardisierten Probenaufber eitung für die Prüfung von QRB – 

Recycling-Baustoffen  
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Anhang 
 
 
Probenahme   

Nr. Norm/Vorschrift  Inhalt  

1 VwV über vorläufige Lieferbedingungen für aufbereiteten 
Straßenaufbruch und Bauschutt zur Verwendung im Stra-
ßenbau (Az: 36-3945.24/7 (VM) und Az: 46-8982.31/114 
(UM) vom 15.11.1991 (unverändert neu erlassen durch VwV 
vom 6.11.1998, Az. 66-3945.24/7) 

kein Verweis auf eine Probenahme-
Norm   

2 Übersicht über die im Rahmen der RG Min-StB 93 durchzu-
führenden Prüfung 

kein Verweis auf eine Probenahme-
Norm   

3 RG Min-StB 93 kein Verweis auf eine Probenahme-
Norm   

4 ZTV T-StB 95/02 Verweis auf TP Min.StB, Teil 2.2 
(Probenahme) und Teil 2.3 (Proben-
vorbereitung) bzw. DIN 52101 bzw. 
TP Min-StB Teil 2.2.1/2 

5 TL Min-StB 2000 Verweis auf DIN EN 932-1 

6 TL SoB-StB 2004 Verweis auf DIN EN 13286-1; dort ist 
Probenahme und Einengung gemäß 
DIN EN 932-1 u. 932-2 durchzuführen 

7 Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
über die LAGA-Richtlinien PN98, EW98T und EW98 vom 
17.12.2003, GABl. Nr. 1 vom 28. Januar 2004, S. 39 ff. 

Detailregelungen zur Probenahme 
aus Abfallhaufwerken und deren Auf-
bereitung 

8 LAGA M35 Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstof-
fen in Abfällen – Untersuchungs- und Analysenstrategie 

Laborprobe auf < 10 mm zerkleinern, 
keine Aussage zur Analysenprobe, 
Hinweise auf Lösemittel 
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Anhang  
 

Probenaufbereitung 

Nr. Norm/Vorschrift Inhalt 

1 DIN ISO 11464:1996 (HBU) Boden; Probenaufbereitung allgemein; für anorganische 
Parameter 

2 E DIN ISO 14507:1996 (HBU) Boden; organische Parameter 

3 DIN EN 1744 Prüfverfahren für che-
mische Eigenschaften von Gesteins-
körnungen 

zitiert DIN EN 932-2; siehe 4) 

4 DIN EN 932 Prüfverfahren für allge-
meine Eigenschaften von Gesteins-
körnungen  

–DIN-Taschenbuch 358 

Gewinnung der Laboratoriumsprobe durch Einengung  der 
Sammelprobe durch verschiedene Verfahren (Riffeln, Vier-
teln, fraktionales Schaufeln) Tabelle: „Mindestmasse einer 
Teilprobe während der Einengung für chemische Mess-
verfahren“  (in Abhängigkeit vom Größtkorn) vgl. hierzu 
auch LAGA PN 2/78 K und LAGA PN 98; Probenteilung bei 
gegebener Körnung 

5 LAGA M 20 1997 , Teil III, 
Probenahme, 1.2.2. 

„Für die von den Technischen Regeln erfassten Reststof-
fe/Abfälle gilt grundsätzlich, dass das Material in der Korn-
verteilung zu untersuchen ist, in der es verwertet werden 
soll. 

Bei Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestandteilen 
(Bauschutt, Schlacke, Ziegelbruch) ist in Abhängigkeit von 
der vorgesehenen Verwertung das vorliegende Korngrößen-
gemisch oder nach Kornfraktionen zu untersuchen.  

Aufbereitung der Probe durch Vierteln, Brechen und Mahlen, 
um homogen von 5 bis 50 kg auf 50 g zu kommen. 

6 BBodSchV :1999 (BGBl. I 1999 S. 
1554) 

es gelten 1) und 2) 

7 TP Min 
Technische Prüfverfahren für Mineral-
stoffe im Straßenbau 

„Probenvorbereitung von Kies, Schotter, Splitt und Sand“ 
hebt hauptsächlich auf Probenteilung ab 

8 TL Gestein-StB 2004  „2.4. Umweltrelevante Merkmale:“ Unterscheidung in natürli-
che Gesteinskörnungen (keine Untersuchung) und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen und RC-Baustoffe „...gemäß 
Anhang D“. Auf Probenaufbereitung wird nicht weiter einge-
gangen; Verweis chem. Prüfverfahren auf DIN EN 1744-1 
(3) 

9 TL Min StB 2000 RC-Baustoff: „Die Prüfung der stofflichen Zusammensetzung 
erfolgt am gewaschenen Kornanteil > 4 mm durch Feststel-
len der Anteile der unterschiedlichen Stoffgruppen nach 
Augenschein. Dazu ist die Laboratoriumsprobe auf eine 
Messprobe von mindestens 4000 g bei Korngemischen mit 
Größtkorn bis 32 mm und mindestens 10000 g bei Kornge-
mischen mit Größtkorn über 32 mm einzuengen.“ 
Verweis auf DIN EN 932-1 

10 TL SoB-StB Umweltrelevante Parameter: Verweis auf TL Gestein, 2.4 

11 Bekanntmachung des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr über die LAGA-
Richtlinien PN98, EW98T und EW98 
vom 17.12.2003, GABl. Nr. 1 vom 28. 
Januar 2004, S. 39 ff. 

Detailregelungen zur Probenahme aus Abfallhaufwerken 
und deren Aufbereitung 
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12 LAGA M35 Bestimmung des Gehalts 
an Kohlenwasserstoffen in Abfällen – 
Untersuchungs- und Analysenstrate-
gie 

Laborprobe auf < 10 mm zerkleinern, keine Aussage zur 
Analysenprobe, Hinweise auf Lösemittel 

13 Baden-Württemberg   
Erlass des Ministeriums für Umwelt 
und Verkehr Baden-Württemberg 
“Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13. 
April 2004 (Az.: 25-8982.31/37) 

gemäß 11b: zu eluierendes Material ist zu brechen auf < 10 
mm….; nach Nachtrag 1992 nur noch Eluatparameter (KW)  
In Anlehnung an DIN 38414 T4 Zerkleinerung auf < 10 mm, 
Fraktionen 0,063 – 2 mm und 2 – 10 mm mischen für Eluat-
Herstellung 
 

14 Baden-Württemberg   
VwV über vorläufige Lieferbedingun-
gen für aufbereiteten Straßenaufbruch 
und Bauschutt zur Verwendung im 
Straßenbau vom 15.11.1991 (Az: 36-
3945.24/7) / s. auch Kap. 5.1 – Nr. 1 

Ende 2005 aufgehoben 
 

15 Bayern  
LfU-LfW-Merkblatt „Untersuchung von 
Bodenproben und Eluaten bei Altlas-
ten und schädlichen Bodenverände-
rungen für die Wirkungspfade Boden-
Mensch und Boden-Gewässer“ 

es gilt 6), damit 1) und 2) (Leichtflüchter: überschichtete 
Probenahme nach HLUG) 
es wird näher eingegangen auf Bodenagglomerate, Grob-
korn, inhalativer Pfad etc., allgemein auf Feinheiten und 
eventuelle Fehlerquellen bei der Umsetzung der BBodSchV 
es existiert ein Fliessdiagramm zur Darstellung der 2) (dort 
nicht enthalten) 

16 Brandenburg 
TRiLi für die Wiederverwertung von 
Baustoffen im Straßenbau 

Anlage 4, Blatt 2: „Probenahme und Probenvorbereitung 
sind gemäss DIN 1996 (Prüfung bituminöser Massen) Blatt 2 
und DIN EN 932-1 durchzuführen“ „Eluat...Trogverfahren 
(siehe TP Min-StB Teil 7.1.2, ...1999)“ 

17 Hessen  
Mustererlass zur Berücksichtigung 
von Flächen mit Bodenbelastungen, 
insbesondere Altlasten, bei der Bau-
leitplanung und im Baugenehmi-
gungsverfahren 

es gilt 6), damit 1) und 2) 

18 Rheinland-Pfalz 
Leitfaden für die Behandlung von 
Ausbauasphalt und Straßenaufbruch 
mit teer-/pechtypischen Bestandteilen 

Hinweis auf LAGA-TR  (in Punkt 1: Allgemeines) 
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Produktlogo  
für qualitätsgeprüfte Recycling-Baustoffe des  

Qualitätssicherungssystems Baden-Württemberg e.V. ( QRB) 
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